
Bekanntmachung  
 

Öffentliche Ausbietung des Jagdreviers  
„Wolfsbusch II - Sudheck -“ in Lahnstein  

 

Die Stadt Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) verpachtet die Jagdnutzung in dem 
Jagdrevier Wolfsbusch II - Sudheck - mit einer Gesamtfläche von 183 ha, bejagbare 
Fläche 182,5 ha, Waldfläche 182,5 ha. Die Verpachtung erfolgt zum 01.04.2012 
durch Einholung schriftlicher Gebote auf die Dauer von 8 Jahren. Der bisherige 
Pachtpreis für die bejagbare Fläche beträgt 46,52 Euro/ha jährlich.  
Bei dem vorstehenden Jagdrevier handelt es sich um ein Niederwildrevier mit Sauen 
als Standwild. Die Abschussfestsetzung (Rehwild) gestaltet sich wie folgt:  
Jagdjahre 2009-2012 (lfd. Periode): Soll:  27.  
Jagdjahre 2009-2011:   Ist:  20.  
Das Jagdjahr 2008-2009 bleibt unberührt, da der 3-Jahres-Rhythmus unterbrochen 
wurde, weil ein waldbauliches Gutachten nicht erhoben werden konnte.  
Die Abschusszielsetzung für das Jagdjahr 2012-2013 gilt als Bestandteil des 
Jagdpachtvertrages.  
Der jährliche Pachtpreis setzt sich zusammen aus der Flächenpacht, der zur 
Abgeltung der Ausgaben zur Verhütung von Wildschäden an forstlich genutzten 
Grundstücken zu zahlenden jährlichen Wildschadensverhütungspauschale i. H. v. 
13,00 Euro/ha des Wirtschaftswaldes, insgesamt 2.372,50 Euro/Jahr, sowie aus der 
auf Flächenpacht und Waldwildschadensverhütungspauschale zu entrichtenden 
Umsatzsteuer in gesetzlich festgesetzter Höhe von z. Zt. 19 %.  
Pachtinteressenten werden gebeten, Pachtgebote mit Nachweisen der 
Jagdpachtfähigkeit und der Jagdpacht-Höchstflächenbegrenzung auf 1.000 Hektar 
gemäß § 14 Abs. 3 Landesjagdgesetz Rheinland-Pfalz in verschlossenem Umschlag 
mit der Aufschrift „Jagdverpachtung Wolfsbusch II - Sudheck -“ bis zum 16.03.2012, 
09:00 Uhr, bei der Stadtverwaltung Lahnstein, Kirchstraße 1, 56112 Lahnstein, 
einzureichen.  
Die Öffnung der Angebote erfolgt am 19.03.2012, 10:00 Uhr im Sitzungszimmer 
Salhofgebäude, Salhofplatz 3, 56112 Lahnstein.  
Die Pachtbedingungen können im Internet unter www.lahnstein.de abgerufen werden 
und liegen in der Zeit vom 06.02.2012 bis 16.03.2012 bei der Stadtverwaltung 
Lahnstein - Fachbereich 2 -, Zimmer 12, Rathaus Kirchstraße 1, 56112 Lahnstein 
(Tel. 02621 914-165) zur Einsichtnahme aus. Sie können dort auch gegen 
Voreinsendung einer Gebühr von 5,00 Euro angefordert werden.  
Mit der Abgabe eines schriftlichen Angebotes gelten die Pachtbedingungen als 
anerkannt. Über den endgültigen Zuschlag wird der Fachbereichsausschuss 2 
entscheiden.  
Lahnstein, 31.01.2012     Peter Labonte, Oberbürgermeister  
 


